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Bekanntmachung
Nachſtehende den ſtädtiſchen Schlacht und Viehhof hierſelbſt

betreffende Vorſchriften werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß
gebracht

Halke a den 19 September 1896
Der Magiſtrat

Orts Statut e
Jn Gemäßheit der Geſetze betreffend die Errichtung öffentlicher

Schlachthäuſer vom 18 März 1868 und 9 März 1881 ſowie auf
Grund des S 11 der Städteordnung vom 90 M h wird

s 1
Jnnerhalb des Gemeindebezirks der Stadt Halle a S dar

Folgendes angeordnet

das Schlachten nachſtehender Gattungen von Schlachtvieh
Rindvieh
Schweine
Kälber
Schafe
Ziegen

Pferde Eſel Maulthier
Hunde

und zwar das gewerbsmäßige ſowohl wie das nicht gewerbsmäßig
betriebene Schlachten nur in den Schlachthäuſern des ſtädtiſchen
Schlachthofes vorgenommen werden

Wenn ein Thier der in Abſatz 1 bezeichneten Gattungen außer
halb des Schlachthofes durch Unfall oder Erkrankung zum Gehen
unfähig geworden und der Transport deſſelben zu Wagen un
thunlich iſt ſo iſt der Schlachthaus Direktor oder deſſen Stell
vertreter ſofort zu benachrichtigen Derſelbe hat zu beurtheilen ob
das Thier verwerthbar iſt oder nicht Jn erſterem Falle wird er
die Tödtung an Ort und Stelle und den Transport zum Schlacht
hofe behufs der Ausſchlachtung geſtatten Jm anderen Falle wird
er der PolizeiVerwaltung ſofort Anzeige erſtatten

Nur in beſonders dringlichen Fällen dürfen Thiere welche durch
Unfall transportunfähig geworden ſind vor dem Eintreffen des

Schlachthaus Direktors oder deſſen Stellvertreters getödtet werden
Die fernere Benutzung beſtehender Privatſchlächtereien iſt

unterſagt
S 2

Die nachſtehend aufgeführten mit dem Schlachten in unmittel
barem Zuſammenhange ſtehenden Verrichtungen

das Abhäuten Ausweiden und Abbrühen des geſchlachteten
Viehes

das Reinigen des ausgeſchlachteten Fleiſches ſowie der
Gedärme und Eingeweide

das Abbrühen und Reinigen einzelner Körpertheile das
Talgſchmelzen

dürfen ebenfalls nur auf dem ſtädtiſchen Schlachthofe vorgenommen
werden Die Kälber dürfen nachdem ſie vollſtändig ausgeſchlachtet
und gereinigt ſind in den Häuten mit den Köpfen aus dem Schlacht
hofe entfernt und die Köpfe außerhalb des Schlachthofes abgebrüht
werden

Das Blut des auf dem ſtädtiſchen Schlachthofe geſchlachteten
Viehes darf nur inſoweit es nach dem Urtheil der Schlachthaus
verwaltung zur menſchlichen Nahrung geeignet iſt aus dem Schlacht
hofe entfernt werden

Desgleichen dürfen Borſten Haare Klauen und der aus den
Eingeweiden entfernte Dung ohne Genehmigung der Schlachthaus
verwaltung aus dem Schlachthofe nicht fortgeſchafft werden

s 3
Sollen Thiere der in S 1 bezeichneten Gattungen welche in

den Jnſtituten der Univerſität zu wiſſenſchaftlichen Zwecken getödtet
ſind als Schlachtvieh Verwendung finden ſo iſt der Schlachthaus
Direktor oder deſſen Stellvertreter ſofort nach der Tödtung zu
benachrichtigen Erklärt dieſer das Thier für verwerthbar ſo darf
die Vornahme der in 8 2 gedachten Verrichtungen in dem betreffenden

Jnſtitut ſtattfinden
S 4

Alles auf den ſtädtiſchen Schlachthof gelaugende Vieh iſt zur
Feſtſtellung ſeines Geſundheitszuſtandes ſowohl vor als nach dem
Schlachten einer Unterſuchung durch die von dem Magiſtrat hierzu
beſtimmten Sachverſtändigen zu unterwerfen

S 5
Alles nicht auf dem ſtädtiſchen Schlachthofe ausgeſchlachtete friſche

Fleiſch von dem in s 1 gedachten Vieh darf im Gemeindebezirk
der Stadt Halle a S nicht eher feilgeboten werden bis es einer
Unterſuchung durch die vom Magiſtrat hierzu beſtimmten Sachver
ſtändigen unterzogen iſt

Jn Gaſtwirthſchaften und Speiſewirthſchaften darf friſches Fleiſch
welches von auswärts bezogen iſt nicht eher zum Genuſſe zubereitet
werden bis es einer gleichen Unterſuchung F 5 unterzogen iſt

g 7
Für die Benutzung der Schlachthofanlagen 88 1 und 2 ſowie

für die Unterſuchung des Viehes bezw Fleiſches 4 bis 6
werden Gebühren erhoben

Der Gebührentarif wird durch beſonderen Gemeindebeſchluß feſt
geſetzt und zur öffentlichen Kenntniß gebracht

s 8
Sowohl auf den öffentlichen Märkten und in den zu errichtenden

öffentlichen Fleiſchverkaufshallen als in den Privatverkaufsſtätten
iſt das nicht auf dem ſtädtiſchen Schlachthofe ausgeſchlachtete friſche
Fleiſch von dem daſelbſt ausgeſchlachteten Fleiſch geſondert in getrennten
Verkaufsſtänden feilzubieten und als ſolches auf einer an der Ver
kaufsſtelle anzubringenden Tafel mit deutlicher Schrift zu bezeichnen

Daſſelbe gilt von dem Fleiſch derjenigen Thiere welche gemäß
8 1 Abſatz 2 außerhalb des Schlachthofes vor dem Eintreffen des
Schlachthaus Direktors oder deſſen Stellvertreter getödtet worden
ſind

g 9
Diejenigen Perſonen welche in dem Gemeindebezirk Halle a S

das Schlächtergewerbe oder den Handel mit friſchem Fleiſch als
ſtehendes Gewerbe betreiben dürfen innerhalb des Gemeindebezirks
das Fleiſch von Schlachtvieh welches ſie nicht auf dem ſtädtiſchen
Schlachthofe ſondern in einer anderen innerhalb eines Umkreiſes
von 50 Kilometer von der Grenze des Gemeindebezirks Halle a S
belegenen Schlachtſtätte geſchlachtet haben oder haben ſchlachten
laſſen nicht feilbieten

s 10

Wer außerhalb des ſtädtiſchen Schlachthofes den Beſtimmungen
dieſes Statuts zuwider Vieh ſchlachtet oder eine der im s 2 be
zeichneten Verrichtungen vornimmt oder wer ſonſt den Anordnungen
dieſes Statuts zuwiderhandelt wird gemäß S 14 des Geſetzes vom
18 März 1868 jeden Uebertretungsfall mit Geldſtrafe bis zu

460 Mk oder mit Haft beſtraft

Mittwoch
òÜm öÜ ßſ

den 30 September 1896

s IIDieſes Ortsſtatut tritt am Tage nach der Veröffentlichung
in Kraft

Das den gleichen Gegenſtand betreffende Ortsſtatut
20 Juni 1892 wird mit demſelben Zeitpunkte aufgehoben

24 November
30 December

vom

L S
Der Magiſtrat

Staude Winter
L S

Die Stadtverordneten

W Dittenberger A Schulze
Emil Steckner

Vorſtehendes Ortsſtatut wird hierdurch genehmigt
Merſeburg den 22 Mai 1896

Namens des Bezirks Ausſchuſſes
Der Vorſitzende
Jn Vertretung

L Klingholz

H Werther

B A 29899

dSchlachthof Ordnung
Für die Benutzung des ſtädtiſchen Schlachthofes zu Halle a S

werden die nachſtehenden Vorſchriften erlaſſen

8 1
Schlachtzeiten

Die Schlachträume ſind an allen Wochentagen
von morgens 8 Uhr bis abends 7 Uhr
an den Sonnabenden nur bis 1 Uhr

geöffnet am Freitag jeder Woche wird die Schlachtzeit abends
um eine Stunde verlängert

Beim Vorhandenſein der erforderlichen Arbeitskräfte dürfen
Großvieh bis 1 Stunde Schweine bis 1 Stunde und Kleinvieh
bis Stunde vor Schluß des Schlachthofes getödtet werden
Darüber ob die erforderlichen Arbeitskräfte zum Schlachten vor
handen ſind hat in jedem Falle der Direktor bezw deſſen Stell
vertreter zu entſcheiden

Mit Erlaubniß des Direktors des Schlacht und Viehhofes
können unaufſchiebbare Nothſchlachtungen auch außer den feſtgeſetzten
Zeiten vollzogen werden ohne die für jeden einzelnen Fall beſonders
zu ertheilende Erlaubniß darf ſich außerhalb der feſtgeſetzten Zeiten
Niemand auf dem Schlachthofe aufhalten

Die Kaſſe des Schlacht und Viehhofes wird abends Stunde
vor Beendigung der Schlachtzeit geſchloſſen

S

Zutritt
Der Zutritt zur Schlachthof Wirthſchaft iſt nicht beſchränkt zu

den übrigen Theilen des Schlachthofes einſchließlich der Kantine
nur denjenigen Perſonen geſtattet welche daſelbſt auf das Schlachten
bezügliche Geſchäfte haben

Lohnſchlächter welche für fremde Rechnung ſchlachten können
von dem Direktor bis auf jederzeitigen Widerruf zugelaſſen werden
wenn ſie ihre Unbeſcholtenheit und Tüchtigkeit nachweiſen Der
Direktor kann ihre Zulaſſung von der Jnnehaltung eines von ihnen
einzureichenden Tarifes abhängig machen

Vieh Talg Fellhändler Gerber Darmſchleimer Abnehmer
von Düngſtoffen und die Angeſtellten der Unternehmer für die
Talgſchmelze haben zum Schlachthof mit Ausnahme der Schlacht
hallen gegen von der Direktion ausgefertigte Jahreskarten Zutritt

Der Zutritt in das Maſchinen und Keſſelhans und in das
Trichinenſchauzimmer iſt lediglich den dienſtlich erſcheinenden Staats

und ſtädtiſchen Verwaltungsbeamten ſowie den von Letzteren ein
geführten Perſonen geſtattet allen anderen Perſonen aber
unterſagt

Pferdefleiſcher und ihre Gehülfen ſowie Hundeſchlächter dürfen
die Rinder Schweine und Kleinviehſchlachthalle nur mit beſonderer
Erlaubniß des Direktors betreten

Der Direktor iſt berechtigt über den Verkehr auf dem Schlacht
und Viehhofe noch weitere Beſtimmungen zu treffen

Perſonen welche den Schlachthof beſichtigen wollen haben
beim Pförtner eine Eintrittskarte zu löſen und dieſe zu ihrer
Legitimation ſichtbar zu tragen

Kindern unter 14 Jahren iſt der Zutritt unterſagt
W

Hunde
Hunde dürfen in den Schlachthof nur dann eingeführt werden

wenn ſie als Zugthiere eingeſpannt oder zum Schlachten beſtimmt
ſind Sie müſſen mit Maulkorb verſehen ſein und ohne Verzug
an den dazu beſtimmten Orten ſicher untergebracht werden

Auf Anordnung des Direktors ſind bösartige oder ſolche Hunde
welche zu Störungen Anlaß geben oder mit ekelhaften oder an
ſteckenden Krankheiten behaftet ſind ſeitens der Einbringer aus
dem Schlachthofe zu entfernen und dürfen ferner dahin nicht mit
gebracht werden

Es wird nur den Schlachtenden ſelbſt nicht aber Unternehmern
gehöriges Hunde Fuhrwerk auf dem Schlachthaf zugelaſſen

g 4
Verkehr auf den Straſßzen

Auf den Straßen des Schlachthofes dürfen Vieh Fleiſch
Schlachtabgänge oder ſonſtige Artikel weder feilgeboten noch ver
kauft und gekauft werden

Die Aufſtellung von Hauſirern daſelbſt iſt verboten
Die Einfahrt in den Schlachthof iſt ohne Erlaubniß des

Direktors nur ſolchen Fuhrwerken geſtattet welche den auf das
Schlachten bezüglichen Geſchäften dienen Ein und Ausfahrt
haben ſtets rechts vom Pförtnerhäuschen zu geſchehen

Jm Schlachthof darf nur im Schritt gefahren werden
Die Aufſtellung der Fuhrwerke erfolgt auf dem Hofe des

Reſtaurationsgebäudes Die Einfahrt in die Verbindungshalle iſt
nur ſolchen Fuhrwerken geſtattet welche zur Aus und Einfuhr
von Fleiſch beſtimmt ſind dieſelben dürfen hier nur ſo lang
ſtehen bleiben als zu ihrer Be oder Entladung nöthig iſt

Pferde und Hundeſchlächter haben nur durch das zum Vieh
hofe führende Thor Zugang zum Pferdeſchlachthauſe

Jm Uebrigen iſt den Anordnungen der Schlachthofbeamten be
züglich der Anfahrt und Aufſtellung der Fuhrwerke und Hand
karren Folge zu leiſten

S 5
Viehbeförderung

Bei der Beförderung des Viehes auf dem Schlachthofe iſt jedes
rohe Verhalten gegen daſſelbe insbeſondere das Hetzen mit Hunden
heftiges Zerren an Sprung und Leitſeilen Schlagen mit Knütteln
Stoßen mit Füßen und Fäuſten Schleifen Tragen an den Beinen
mit dem Kopfe nach unten das Schlagen in die Augen unterſagt
Kleinvieh und Schweine dürfen nicht mit zuſammengebundenen
Füßen oder geknebelt angefahren werden Kleiſt beim Aus

laden zu heben nicht zu werfen

rm

für Halle u den Saalkreis

Bullen und ſtörriges oder bösartiges Großvieh dürfen nur m
verbundenen Augen an den Füßen in üblicher Weiſe gefeſſelt vo
je 2 kräftigen erwachſenen Treibern geführt werden

Das Einbringen von Vieh in den Schlachthof iſt nur zu den
im S 1 feſtgeſetzten Tageszeiten geſtattet Es iſt Sache der Eigen
thümer dafür zu ſorgen daß Verwechſelungen der in den Schlacht
hof eingeführten Thiere vermieden werden

Wählen einzelne Fleiſcher beſtimmte Zeichen mit denen ihre
Thiere verſehen werden ſo ſind dieſe Zeichen bei der Schlachthöf
verwaltung anzumelden und auf Verlangen derſelben zu ändern

8 6
Unterſuchung der eingeführten Thiere

Es darf nur zum Schlachten beſtimmtes Vieh in den Schlacht
hof eingeführt werden

Vieh welches in den Ställen des Schlachthofes untergebracht
worden iſt darf lebend aus dem Schlachthofe nicht entfernt
werden

Die nicht über den Viehhof auf den Schlachthof gelangenden
Thiere ſind zunächſt zum Zwecke der thierärztlichen Unterſuchung
auf den ſüdlich der Sanitätsanſtalt gelegenen Platz zu führen Für
dieſe Thiere haben die Einbringer ſofort beim Eintrieb an der
Kaſſe Unterſuchungsgebühren zu zahlen wofür ſie Karten erhalten
welche nach geſchehener thierärztlicher Unterſuchung der lebenden
Thiere vom Pförtner gelocht werden Dieſe Karten ſind beim
Einführen der Thiere in die Schlachthallen zuſammen mit den
Schlachtkarten an die Aufſeher abzugeben

Die Unterſuchung der zum Schlachten beſtimmten Pferde und
Hunde geſchieht auf dem Hofe des Pferdeſchlachthauſes

Alles beim Pförtnerhäuschen eingebrachte Vieh muß beim Ein
trieb dem Pförtner gemeldet werden

87

Den Beſtimmungen für die Unterſuchung des Schlachtviehes
vor und nach der Schlachtung ſowie den auf Grund derſelben von
den Beamten des Schlachthofes getroffenen Anordnungen iſt von
allen Schlachtenden und Einbringern von Vieh ſowie deren Leuten
Folge zu leiſten Vergl Regulativ für die Unterſuchung des
Schlachtviehes 2c

g 8
Thiere welche nicht zum ſoſortigen Schlachten in die Schlacht

hallen eingeführt werden können ſowie alle von der Beförderung
erhitzten oder ſtark ermüdeten Thiere müſſen in den Stallungen
an den von den Aufſichtsbeamten bezeichneten Stellen untergebracht
und dort ſo lange als der unterſuchende Thierarzt es für erforder
lich erachtet verwahrt werden

Jn den Ställen müſſen die Thiere ſoweit nicht abgeſchloſſene
Räume Buchten für dieſelben hergerichtet ſind ſicher befeſtigt
werden Die Buchtenthüren ſind ſtets ſofort wieder zu ſchließen

s 9
Fütterung

Alles über Nacht in die Stallungen des Schlachthofes ein
geſtellte Vieh muß des Abends nach Schluß der Tödtungszeit aus
den Beſtänden des Schlachthofes ausreichend gefüttert werden
Dieſe Fütterung wird ſeitens der Arbeiter des Schlachthofes aus
geführt wenn der Einbringer oder ſeine Leute nicht zugegen ſein
ſollten Das Mitbringen von Futter und Streu für das ein
geſtellte Vieh iſt nicht geſtattet

Auch für die in den Pferdeſchtachthof eingeſtellten Pferde muß
das Fukter von der Verwaltung entnommen werden

Die Gebühren für die Verpflegung des eingeſtellten Viehes
werden vom Magiſtrate unter Berückſichtigung der zeitweiligen
Futter und Streupreiſe auf mindeſtens ein Vierteljahr feſtgeſetzt
und durch Anſchlag im Schlachthofe bekannt gemacht

Bei dem auf mehrere Tage eingeſtellten Vieh kann der Direktor
die feſtgeſetzten Rationen nach Bedarf aus eigenem Ermeſſen er
höhen Vieh länger als acht Tage in den Stallungen des Schlacht
hofes ſtehen zu laſſen iſt nur mit beſonderer Genehmigung des
Direktors geſtattet

Alles für die Nacht eingeſtellte Vieh muß dem Hallenaufſeher
der betreffenden Schlachthalle gemeldet werden und darf aus den
Stallungen nicht eher entfernt werden als bis dem Aufſeher die
Futterquittungen vorgezeigt wurden

Jm Uebrigen ſind die Beſtimmungen des 8 14
ordnung auch für den Schlachthof maßgebend

S 10

Benutzung der Schlachthallen
Das zu ſchlachtende Vieh darf erſt dann in den Schlachtraum

gebracht werden wenn die Vorbereitung zum Schlachten ſo weit
getroffen iſt daß das letztere unverweilt vorgenommen werden
kann Das Tödten und Ausſchlachten der Thiere hat ausſchließlich
in der für die betreffende Viehgattung beſtimmten Schlachthalle zu
geſchehen

Es iſt verboten auf dem Schlachthofe beſonders in den Schlacht
hallen Vieh frei umherlaufen zu laſſen oder daſſelbe ſo an die
Schlachtſtätten zu führen daß es mit Fleiſch in Berührung kommt
oder die Anlagen beſchädigt

Durch die Verbindungshalle dürfen
führt werden

Das Schlachten kranker oder verdächtiger Thiere darf nur in
dem dazu beſtimmten Raume erfolgen

Die zum Schlachten kranken Viehes benutzten Jnſtrument
Meſſer u ſ w müſſen vor ihrem anderweitigen Gebrauch gereinigt
und erforderlichenfalls desinficirt werden Der Magiſtrat behält
ſich vor für das Sanitätsſchlachthaus einen beſonderen Fleiſcher
anzuſtellen und dieſem das Ausſchlachten der kranken und ver
dächtigen Thiere gegen feſtzuſetzende Gebühren ausſchließlich zu
übertragen

Vor jeder Schlachtung iſt an den betreffenden Aunfſeher die
Schlachtkarte nebſt der gelochten Markt oder Eingangsgebühren
karte bezw auch die Futterquittung abzugeben derſelbe beſtimmt
die Reihenfolge unter den Schlachtenden und weiſt ihnen den zu
benutzenden Platz und die dazu gehörigen Vorrichtungen in den
Schlachthallen an Rückſtändige Gebühren werden im Verwaltungs
Zwangsverfahren von dem zur Zahlung Verpflichteten eingezogen

Die zum Schlachthof gehörigen Geräthſchaften dürfen aus dem
ſelben nicht fortgenommen auch aus demjenigen Raume für welchen
ſie Seſtimmt ſind nicht entfernt werden

J den Schlachthallen muß der mittlere Gang für den allge
meinen Verkehr frei gehalten werden Handkarren dürfen daher
nur ſo lange in demſelben ſtehen als zur Beladung unbedingt
nöthig iſt

Es iſt verboten andere als die angewieſenen Schlachtſtellen zu
bennßzen und dieſelben länger beſetzt zu halten als zum Schlachten
ſowie zur Reinigung der Schlachtſtellen und Geräthe unbedingt
erforderlich iſt

der Viehhof

lebende Thiere nicht ge

11

Das Tödten der Schlachtthiere
Vor der Tödtung ſind die Thiere an den dazu beſtimmten

Vorrichtungen ſicher zu befeſtigen dem Kleinvieh ſind auf dem
Schragen die vier Füße feſt zuſamnen zu binden das Aufhängen
des Kleinviehes vor dem Abſtechen iſt unterſagt Vor Letzterem
ſind ſämmtliche Thiere nach Vorſchrift der Direktion mit Ver
meidung jeder Thierquälerei zu betäuben Die Betäubung geſchieht



re
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Seite 12
e nwit den von der Verwaltung vorgeſchriebenen Juſtrumenten
der Betäubung von Großvieh und Pferden müſſen mindeſtens zwei
erwachſene kräftige männliche Perſgnen in der Weiſe thätig ſein
daß die eine den Kopf des Thieres feſthält die andere den Schlag
ausführt Beim Kleinvieh hat die Betäubung alsbald der Feſſelung

Mittwoch
Bei

auf dem Schragen zu folgen Beim Kleinvieh ſind die Beine ſo
lange gebunden zu laſſen bis keine Bewegungen mehr ausgeführt
werden alsdann iſt die Feſſel zu löſen Die Blutentziehung geſchieht
durch Oeffnen der Halsadern oder Bruſtſtich ſofort nach der Betäubung

Zum Tödten der Thiere werden nur ſolche Perſonen zugelaſſen
welche Gewähr dafür bieten daß ſie daſſelbe in geſchickter den
Anordnungen der Schlachthofbeamten entſprechender Weiſe aus
führen Lehrlinge dürfen das Tödten der Thiere nur im Beiſein
des Meiſters oder ſeines Vertreters vornehmen welcher für die
richtige Ausführung verantwortlich iſt Junge Leute unter
18 Jahren und ſchwächliche Perſonen dürfen zum Schlagen von
Großvieh und ſchweren Schweinen nicht verwendet werden

Bei Nothſchlachtungen in Folge von Unglücksfällen bei ſolchem
Vieh bei dem die Betäubung der Hörner wegen ſchwer ausgeführt
werden kann ferner bei dem nach jüdiſchem Ritus zu ſchlachtenden
Vieh kann die Betäubung fortbleiben

Mit dem Aufhängen Abhäuten Abbrühen und weiteren Ver
arbeiten der Schlachtthiere darf erſt begonnen werden wenn der
Tod des Thieres eingetreten iſt und ſämmtliche Bewegungen und
Zuckungen deſſelben aufgehört haben

Das Niederlegen von Großvieh behufs Schächtens nach
israelitiſchem Ritus darf nur mit geſchmeidigen und haltbaren
auf Rollen gehenden Stricken und auf weichen Unterlagen ge
ſchehen welche das betreffende Thier vor Beſchädigungen zu
ſchützen im Stande ſind Beim Niederlegen müſſen mindeſtens
drei erwachſene Perſonen Beiſtand leiſten

Der Kopf des zu ſchächtenden Thieres iſt ſowohl beim Nieder
legen als während des Liegens vor und nach dem Halsſchnitte zu
fixiren um ein Aufſchlagen deſſelben auf den Fußboden und einen
Bruch der Hörner zu vermeiden

Der Schächter hat den Halsſchnitt ſofort nach dem Nieder
legen auszuführen vom Beginn des Niederlegens bis zur ein
getretenen Gefühls und Bewegungsloſigkeit bei dem Thiere zu
gegen zu ſein und iſt für die Durchführung dieſer Beſtimmungen
verantwortlich Fleiſchern welche ſich beim Niederlegen von Groß
vieh ungeſchickt erweiſen oder den Anordnungen der Schlachthof
beamten nicht ſofort Folge leiſten kann fernere Hilfeleiſtung beim
Schächten vorübergehend oder dauernd unterſagt werden

S 12
Unreife Kälber

Das Schlachten von Kälbern die nicht mindeſtens 14 Tage
alt ſind und deren lebendes Gewicht nicht mindeſtens 45 kg be
trägt iſt unterſagt Ausnahmsweiſe kann ein Kalb von geringerem
Gewicht mit Genehmigung des Direktors geſchlachtet werden wenn
es beſonders gut genährt iſt

8 13

Blut
Das beim Schlachten abfließende Blut muß von den Schlachten

den mit den hierzu beſtimmten in den Schlachthallen vorräthig
gehaltenen Gefäßen möglichſt vollſtändig aufgefangen werden

Von der menſchlichen Nahrung bleibt ausgeſchloſſen und in
Folge deſſen im Schlachthofe zurück

Das Blut von ſolchen Thieren denen beim Schlachten der
Schlund durchſchnitten wurde das Blut ſämmtlicher nach
israelitiſchem Ritus geſchächteten Thiere und dasjenige der
mittelſt Halsſtich getödteten Hammel Schafe und Ziegen

2 Das Blut von Thieren welche bei der Unterſuchung nach
der Schlachtung mit Lungenſeuche Tuberkuloſe Rothlauf
ſeuche und ähnlichen anſteckenden Krankheiten behaftet be
funden und beanſtandet wurden auch wenn das Fleiſch
derſelben genießbar erachtet worden iſt

Vor der Feſtſtellung des Ergebniſſes der thierärztlichen Unter
juchung der geſchlachteten Thiere darf das Blut derſelben von der
Schlachtſtelle nicht beſeitigt werden

Das zur Mitnahme aufgefangene und tauglich befundene Blut
muß hierauf von dem Schlachtenden alsbald aus dem Schlachthofe
entfernt werden andernfalls die Verwaltung darüber zu verfügen
berechtigt iſt

Zur Beförderung des Blutes vom Schlachthofe in die Stadt
ſind dicht verſchloſſene Gefäße zu verwenden

S 14
Weitere Verarbeitung der Schlachtthiere

Alles geſchlachtete Vieh muß nach vollendeter Verblutung ohne
Unterbrechung nach dem Handwerksbrauch verarbeitet werden

Das Aufblaſen des Fleiſches der Schlachtthiere iſt verboten
Die Entleerung und Reinigung der Eingeweide muß im Schlacht

hofe geſchehen und darf der Jnhalt der Mägen und Gedärme aus
dem Schlachthofe nicht mitgenommen werden Die beim Brühen
gewonnenen Haare und Borſten dürfen nur mit Genehmigung des
Schlachthaus Direktors mitgenommen werden

Die Entleerung und erſte Reinigung der Wänſte des Groß
viehes und der Schafe hat nur im Düngerhauſe zu geſchehen Die
Entleerung der Gedärme erfolgt in den Kaldaunenwäſchen der
Darminhalt darf nicht in die Kanäle gelaſſen ſondern muß in die
für dieſen Zweck vorhandenen Kübel gethan werden

Das Reinigen der Eingeweide der Schweine hat ausſchließlich
in der Schweinekaldaunenwäſche zu geſchehen Eingeweide des
Großviehes und des Kleinviehes werden a der großen Kaldaunen
wäſche gereinigt

Der in der Sanitätsanſtalt und der Pferdeſchlächterei gewonnene
Dünger iſt von den Schlachtenden nach dem gemeinſamen Dünger
hauſe z

Die zur Beförderung der Eingeweide nach dem Düngerhauſe
und der Kaldaunenwäſche zu verwendenden Karren müſſen nach
förderlicher Erledigung der Arbeit alsbald wieder von den Be
iutzenden gereinigt und an die hierfür beſtimmten Plätze zurück
gebracht werden Die Verunreinigung der Kaldaunenpwäſche und
des Düngerhauſes und das Verſtreuen von Dünger auf dem Wege
nach demſelben iſt unterſagt

8 15

Wiegen
Die in den Schlachthallen aufgeſtellten Waagen dürfen zum

Wiegen von Fleiſch und anderen Theilen gegen Entrichtung der
feſtgeſetzten Wiegegebühren benutzt werden Die Feſtſtellung des
Gewichtes erfolgt in allen Fällen durch die verpflichteten Aufſeher

Für jede Wägung iſt ein Wiegeſchein zu geben und zu nehmen
Die Wiegegebühr hat in Streitfällen derjenige zu entrichten

der die Wägung beantragt hat Die Zahlung der Wiegegebühr
folgt an den betreffenden Aufſeher

Das Mitbringen eigener Waagen iſt nicht geſtattet
Behufs Ermittelung des Gewichts der nach Schlachtgewicht

gekauften Thiere erfolgt das Verwiegen durch die verpflichteten
Aufſeher nur dann wenn die Thiere nach Ortsgebrauch aus
geſchlachtet ſind

ſchaffen

s 16
Thierärztliche Unterſuchung der geſchlachteten Thiere
Den Anordnungen der Schlachthausthierärzte bezüglich der Be

handlung der eingeführten lebenden Schlachtthiere und des Fleiſches
der geſchlachteten Thiere iſt auch wenn dieſelben ſeitens der Be
theiligten angefochten werden Folge zu leiſten

Jedes geſchlachtete Thier iſt nachdem es geöffnet nebſt den

Senergk Anzeiger für Halle und den Saalkreis
Eingeweiden von einem Schlachthausthierarzte zu beſichtigen der
mit Rückſicht auf den Geſundheitszuſtand des Thieres darüber
entſcheidet ob alle oder welche Theile des Thieres unbedenklich
genoſſen werden können ob das Fleiſch minderwerthig oder zur
menſchlichen Nahrung untauglich iſt Die ausgeſchlachteten Schweine
ſind außerdem bevor ſie von der Schlachtſtelle entfernt werden
dürfen nach den dieſerhalb beſtehenden beſonderen Beſtimmungen
auf Trichinen zu unterſuchen

Nach dem Schlachten beanſtandetes Fleiſch beanſtandete Theile
eines geſchlachteten Thieres ſowie beanſtandetes von auswärts ein
geführtes Fleiſch und ungeborene Thiere ſind je nach Verlangen des
Unterſuchungsbeamten von den Schlachtenden entweder ſofort in
die Sanitätsanſtalt zu bringen oder nach Zertheilung in fauſtgroße
Stücke in die dafür beſtimmten Gefäße zu werfen

Die Schlächter und ihre Gehülfen bezw die Viehbeſitzer und
Ueberbringer des von auswärts eingebrachten Fleiſches haben die
für die Unterſuchungen erforderlichen Handdienſte zu leiſten

Vor vollſtändiger Abſtempelung der einzelnen Körpertheile darf kein
Theil des geſchlachteten Thieres von der Schlachtſtelle entfernt werden

s 17
Meldungspflicht der Fleiſcher

Die Fleiſcher und ihre Gehülfen welche vor bei oder nach der
Schlachtung ein Thier oder Theile deſſelben krank oder krankheits
verdächtig finden ſind verpflichtet hiervon ſofort dem angeſtellten
Thierarzte oder deſſen Vertreter Anzeige zu machen

8 18
Reinigung der Schlachtſtellen

Nach jeder Schlachtung auf Verlangen des Aufſichtsperſonals
auch während derſelben müſſen ſofort alle Abgänge Häute
Haare Klauen u ſ w beſeitigt und die benutzten Plätze ein
ſchließlich der Tiſche Bänke des Fußbodens und der Wände von
den Schlachtenden gereinigt werden Dies gilt namentlich auch
von der Kaldaunenwäſche und den Brühkeſſeln Es ſind dabei die
Abgänge ſoweit ſie in dem Schlachthof belaſſen werden müſſen
nach dem dazu beſtimmten Aufbewahrungsorte zu bringen alle
Geräthe zu reinigen und an die beſtimmten Plätze zu ſtellen Die
Schlachtenden haben die von ihnen benutzten Geräthſchaften mit
Beendigung der Arbeiten aus dem Schlachthofe zu entfernen wenn
nicht vom Direktor im einzelnen Falle eine Ausnahme geſtattet
worden iſt

Wird dieſen Vorſchriften nicht ſofort oder nicht vollſtändig
genügt ſo iſt abgeſehen von der eintretenden Polizeiſtrafe die
Schlachthofverwaltung berechtigt die Reinigung ſowie die anderen
nothwendigen Arbeiten auf Koſten der Schlachtenden zu bewirken
und müſſen die Koſten deren Betrag der Direktor endgültig feſt
ſetzt ſogleich an die Schlachthofkaſſe gezahlt werden

S 19
Benutzung des Kühlhauſes

Das Kühlhaus iſt zum Einführen des im Schlachthofe ge
ſchlachteten Fleiſches ſowie zum Ausführen des aufbewahrken
Fleiſches geöffnet

Jn den Monaten April bis einſchließlich September
morgens von 4 l bis 62 Uhr

an den Sonnabenden von 4 bis 6 Uhr
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JS J Jeine Kühlzelle gemiethet oder der für außerordentliche Fälle einen

Erlaubnißſchein von der Verwaltung erhalten hat
Die gemietheten Zellen ſind verſchloſſen zu halten ihre Jnhaber

und deren Leute ſind aber verpflichtet dieſelben in Gegenwart der
Beamten zu öffnen ſobald es von dieſen verlangt wird Die Ver
waltung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortlichkeit für
die darin aufbewahrten Vorräthe und Gegenſtände Kein Abnehmer
darf ohne Genehmigung der Verwaltung die gemiethete Zelle einem
Anderen zur weke oder Mitbenutzung überlaſſen es können
aber ausnahmswei

ſchriften verantwortlich
Werden Zellen frei ſo ſollen abgeſehen von dem Falle der Fort

führung des Geſchäftes durch Erben Bewerbungen in der Regel
nach der Reihenfolge der Anmeldungen berückſichtigt werden doch
erwirbt Riemand einen Rechtsanſpruch darauf

Wer die ihm vermiethete Zelle nicht pfleglich benutzt oder ſonſt

ößt oder ferner wo
fälligen Miethe im Rückſtande bleibt dem kann durch die Ver
waltung die Zelle ohne jede Kündigung entzogen werden

s 20
Schadenerſatz

Das in den Schlachthof eingebrachte Vieh wird gegen Feuers
gefahr verſichert Eine ſonſtige Haftung in Betreff des Viehes und
des Fleiſches übernimmt die Verwaltung nicht Jm Falle von
Brandſchäden wird an die Beſchädigten nach Maßgabe der von den
I gernng6gefeltſchaften bezahlten Entſchädigungsſumme Erſatz
geleiſtet

s 21
Verſchiedene Verbote

Perſonen welche die Ruhe und Ordnung durch Lärmen Zanken
oder Raufen ſtören Andere in der Benutzung des Schlachthofs be
hindern oder dieſelben thätlich oder durch Worte beläſtigen
Betrunkene ſowie diejenigen welche ſich den Anordnungen der
Beamten nicht fügen können abgeſehen von der eintretenden Be
ſtrafung aus dem Schlachthofe fortgewieſen und entfernt werden
Das Singen und Pfeifen iſt unterſagt

des Schlachthofes undJede Verunreinigung oder Beſchädigunſeiner Geräthe ſowie das Fortwerfen von Popierſücen ſt verboten

Das Mitbringen geiſtiger Getränke in die Schlachträume Ställe
und Kaldaunenwäſchen jede Waſſervergeudung Dampfverſchwendung
und das eigenmächtige Oeffnen und Schließen der Gashähne und
der Lüftungsvorrichtungen iſt verboten auch iſt unterſagt Wagen
Karren und Geräthſchaften an anderen als den hierfür beſtimmten
Plätzen hinzuſtellen oder ſtehen zu laſſen

Den Angeſtellten des Schlachthofes iſt die Aunahme von Triuk
geld verboten

Kleider dürfen in den Schlachträumen nicht aufgehängt werden
Das Umkleiden der Schlachtenden muß in den dazu beſtimmtenRäumlichkeiten erfolgen und dürfen Blut und thieriſche Theile in

denſelben nicht aufbewahrt werden
Ferner iſt verboten in den Schlachthallen den Schlachtſtällen

in den Monaten März und Oktober
morgens von 5 bis 7 Uhr

in den übrigen Monaten
morgens von 6 bis 8 Uhr

außerdem an jedem Wochentage
mittags von 11 bis 1 Uhr

und abends von 5 bis 7 Uhr
an den Freitagen von 5 bis 8 Uhr

Außer dieſen Zeiten iſt das Betreten des Kühlhauſes und der
Aufenthalt in demſelben nur ausnahmsweiſe und mit beſonderer
für jeden einzelnen Fall einzuholender Erlaubniß der Direktion
geſtattet

Das Fleiſch fowie die Lungen und Lebern der im Schlachthof
geſchlachteten Thiere dürfen nicht früher in das Kühlhaus gebracht
werden als bis ſie vollſtändig abgetrocknet und nahezu auf Luft
temperatur abgekühlt ſind Wann dieſer Zeitpunkt eingetreten iſt
entſcheidet in Streitfällen der Direktor des Schlacht und Viehhofes

Das Fleiſch der geſchlachteten Rinder darf am Tage der
Schlachtung nicht in das eigentliche Kühlhaus ſondern unter vor
ſtehenden Bedingungen nur in den Vorkühlraum gebracht werden
Das Salzen und Pökeln des Fleiſches in den Kühlzellen kann
ausnahmsweiſe geſtattet werden Die Pökelfäſſer müſſen aber vor
dem Einbringen angemeldet und vorgezeigt werden ſie müſſen aus
hartem Holz feſt und dicht gearbeitet ſein auf mindeſtens 15 cm
hohen Füßen oder Klötzen ſtehen und mit einem gut ſchließenden
Deckel verſehen ſein Jnnerhalb längſtens 4 Wochen iſt ein jedes
Faß gänzlich zu entleeren und zu reinigen Seitens der Verwaltung
wird über die Pökelfäſſer ein Regiſter geführt auf Grund deſſen
ſie die Reinigung c derſelben kontrollirt Die Fleiſcher welche
Pökelfäſſer eingeſtellt haben müſſen die beabſichtigte Reinigung dem
Direktor bezw dem Kühlhausaufſeher melden

Fleiſch welches übel riecht oder bereits verdorben iſt geräucherte
Fleiſchwaaren Eingeweidetheile Blut loſe Felle Haare alter Talg
altes Fett Därme Kuheuter und die unteren Beinenden der
Rinder ferner Gegenſtände welche nicht zur Aufbewahrung von
Fleiſchtheilen nothwendig ſind und Handwerkszeug mit Ausnahme
von Fleiſchhaken Meſſern und Knochenſägen dürfen weder in das
Kühlhaus eingeführt noch in demſelben aufbewahrt werden
Sollten im Kühlhauſe derartige Gegenſtände gefunden werden
ſollte namentlich eingebrachtes Fleiſch als übelriechend und ver
dorben ſich herausſtellen ſo ſind dieſelben von dem Eigenthümer
ſofort zu entfernen widrigenfalls die Verwaltung die Beſeitigung
zwangsweiſe auf Koſten des Eigenthümers auszuführen hat Ueber
die etwa noch zuläſſige Verwendbarkeit der ſolchergeſtalt entfernten
Gegenſtände entſcheidet der Schlachthausthierarzt

Die Pferdefleiſcher dürfen das Kühlhaus nicht benutzen ſo lange
für dieſelben nicht eine beſondere Abtheilung hergeſtellt iſt

Die für den Verkehr beſtimmten Gänge dürfen mit keinerlei
Gegenſtänden beſetzt und zu keinerlei Arbeiten benutzt werden Das
Fahren mit Handwagen iſt im Kühlhauſe nicht geſtattet

Das im Vorkühlraum untergebrachte Fleiſch muß am Morgen
des folgenden Tages aus demſelben wieder entfernt werden

Jm Kühlhauſe iſt die peinlichſte Sauberkeit zu beachten und
ſind für die Erhaltung derſelben in den vermietheten Zellen deren
Miether verantwortlich Jnsbeſondere iſt der Fußboden der Zellen
ſtets ſauber und trocken zu halten Zur Reinigung ſind feuchte
Tücher zu verwenden Auf den Fußboden der Zellen dürfen Fleiſch
und Eingeweidetheile nur auf Unterlagen gelegt werden welche
mit mindeſten 15 em hohen Füßen verſehen ſind

Das Auswaſchen der Zellen mit Waſſer darf nur auf beſondere
Anordnung der Direktion geſchehen die für die gleichzeitige
Reinigung ſämmtlicher Zellen einen beſtimmten Tag anſetzen kann

Das Zerlegen des Fleiſches darf im Kühlhauſe nur mit Meſſer
und Säge geſchehen

Der Schlachthof Verwaltung gehörige Geräthſchaften und
Handwerkszeuge dürfen nicht in die Kühlzellen eingeſchloſſen werden
ſondern ſind an ihren Platz zurückzubringen

Das Aufhängen von Gegenſtänden an den Wänden oder Decken
der Zellen iſt unterſagt für Haken welche außer den von der
Verwaltung geſtellten noch angebracht werden ſollen iſt ein be

und in dem Kühlhauſe Tabak zu rauchen und Cigarren oder Tabaks
pfeifen ſie mögen brennen oder nicht im Munde oder in der
Hand zu halten

F 22
Beförderung des Fleiſches

Die Beförderung des Fleiſches und der Abfälle aus dem
Schlachthof in die Stadt darf nicht mit lebendem Vieh zuſammen
und nur mittelſt zugedeckter Wagen oder Karren erfolgen Sind
dieſe nicht mit feſten Verſchlußdeckeln verſehen ſo muß das Fleiſch
mit reinen Tüchern vollſtändig bedeckt werden

Die zur Beförderung des ausgeſchlachteten Fleiſches aus demSchlachthofe dienenden Wagen müſſen ſich in reinem Zuſtande be

finden Namentlich müſſen die Wagenbretter und Seitenwände
ſowie die zur Unterlage dienenden Theile frei von Blut Schmutz
und Fett ſein

Das Waſchen von Wagen auf dem Schlachthofe iſt nich
geſtattet

s 23 mSchlußbeftimmungen
Alle Diejenigen welche in dem Schlachthof ſchlachten oder ſonſt

daſelbſt verkehren haben die vorſtehenden Anordnungen zu beobachtenund den in dieſer Beziehung an ſie ergehenden Sorb nungen der

Schlachthofbeamten Folge zu leiſten Etwaige Beſchwerden ſind bei
dem Direktor des Schlacht und Viehhofes und Beſchwerden über
dieſen beim Magiſtrat anzubringen

Dem Auffſichtsperſonal iſt jederzeit der Zutritt zu allen Räum
lichkeiten im Schlachthofe auch denjenigen Räumen welche ver
miethet ſind zu gewähren Jm letzteren Falle iſt wenn dadurch
nicht ein nachtheiliger Aufſchub verurſacht wird der Miether
zuzuziehen

Für das ordnungsmäßige Verhalten ſeines Hülfsperſonals
haftet der Meiſter bezw Auftraggeber insbeſondere hat er jeden
durch dieſes verurſachten Schaden zu erſetzen ohne vorherige Jn
anſpruchnahme des Hülfsperſonals verlangen zu können

Die Zahlung der Gebühren iſt in zum Voraus abgezählten
Beträgen zu leiſten die Beamten ſind berechtigt Zahlungen in
Kupfergeld oder in ſonſtigen kleinen Münzſorten 10 20 und
50 Pfennigſtücken foweit dieſe Geldſorten nicht zur Ausgleichung
dienen zurückzuweiſen

s 24
Wer den Beſtimmungen der Schlachthofordnung zuwiderhandelt

hat neben der Polizeiſtrafe Ausweiſung aus dem Schlachthofe zu
gewärtigen

8 25
Dieſe Schlachthofordnung tritt am Tage nach der Bekannt

machung in Kraft
Die den gleichen Gegenſtand betreffende Schlachthof Ordnung

3
vorm 7 October 1892 wird mit demſelben Zeitpunkt aufgehoben

24 NovbrHalle a den e Dechr
L

Der Magiſtrat
Staude Winter

7

Die Stadtverordneten
W Dittenberger A Schulze P Hofmeiſter

Brinkmann

Nachtrag
24 Novbrzur Schlachthof Ordnung vom Decbr 1895

Der 8 1 Abſ 1 der Schlachthof Ordnung vom 7 Novbr

erhält folgende Faſſung
Die Schlachträume ſind an allen Wochentagen von Morgens8 Uhr bis Abends 7 Uhr an den Sonnabenden nur bis Nach

ſonderes Trageiſen zu beſchaffen
ie Benutzung des Kühlhauſes iſt nur demjenigen geſtattet der

mittags 3 Uhr geöffnet Ausgenommen hiervon ſind die den
hohen Feſten vorhergehenden Sonnabende an welchen d

e Zellen an höchſtens zwei kleinere Geſchäfts
leute zur gemeinſamen Benutzung vermiethet werden Dieſe ſind
ſolchenfalls ſolidariſch für die Beobachtung der erlaſſenen Vor

egen die für das Kühlhaus erlaſſenen Vorſchriften wiederholt vert wiederholter Zahlungsaufforderung mit der
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